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Allgemeine
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Wahrnehmungen
in den Wiederholnngskursen 1909.

(Schluss.)

Mit allem diesem hing zusammen, dass bei

sehr vielen Gefechtsschiessübungen, bei denen

ich kontrollierte oder kontrollieren liess, einer

oder mehrere Leute waren, die nicht auf das

richtige Ziel schössen, und dass mehreremal
konstatiert Wurde, dass einzelne Leute noch mit
dem alten Visier schössen, nachdem ein neues
kommandiert worden war. Dasist die wichtigst

e E r h e b u n g die ichgemacht
habe. Bei solchen Friedensschiessübungen
muss dies ganz unmöglich sein ; kommt so

etwas schon bei solchen Friedensschiessübungen

vor, so wird es nicht bloss in der Aufregung
der wirklichen Schlacht in einem ungeheuer viel
grösseren Umfange stattfinden, sondern es werden

ganz zweifellos noch viele andere Inkorrektheiten

vorkommen, die die Kriegsbrauchbarkeit in
Frage stellen. Solches auszumerzen ist unser aller
alleroberste Aufgabe und erst, wenn dieses

erreicht, werden die taktischen und strategischen
Kenntnisse der Führer aller Grade zur Geltung
kommen.

Die alleinige Ursache ist ungenügende
Erziehung zu Konzentration auf Befehl und
Aufgabe. Der Mangel liegt nur zum verschwindend
kleinen Teil in bösartiger Gleichgültigkeit,
sondern darin, dass man bei der Erziehung und

Ausbildung von der ersten Stunde an und bei
allen spätem Diensten fortgesetzt nie genügend
dieses als das erste Erfordernis militärischer
Brauchbarkeit aufgefasst hat. Man kann von dem

Soldaten, dem man Gleichgültigkeit und
Unaufmerksamkeit durchgehen liess, in Dingen, wo

dies wenig zu sagen hatte, von dem man nicht
von erster Stunde an und in allem volle
Pflichterfüllung forderte, nicht verlangen, dass er jetzt
plötzlich in schwierigen Lagen die notwendige
Konzentration besitzt. Selbst, wenn er mit
grosser Willensenergie dies jetzt unternimmt,
so wird das Ungewohnte doch nur kurze Zeit
dauern.

Bei der Abhaltung kriegsgemâsser
Schiessübungen kann die dafür notwendige Konzentration
nicht erst erschaffen werden. Wohl aber muss
bei der Anlage und beim Betrieb derselben

sorgfältig vorgesorgt werden, dass der Mangel an

ihr nicht gefördert wird dadurch, dass er
seine Entschuldigung, ja sogar Berechtigung
findet darin, dass Anforderungen gestellt werden,
denen auch bei völliger Konzentration nur schwer

genügt werden kann. Wenn die Marschdisziplin
und Marschenergie meiner Truppe nicht hoch

steht, so darf ich bei meinem Bestreben sie zu
entwickeln nur bis an die Grenze der vorhandenen

Leistungsfähigkeit gehen, niemals über sie

hinaus, weil ich sonst der fehlenden Disziplin
und Energie die Berechtigung gebe, hervorzutreten.

Dies gilt ganz gleich für Konzentration

und Leistungen bei gefechtsmässigen
Schiessübungen. Habe ich auf dem Schiessplatz
mehrere Ziele aufgestellt, die sehr schwer
auseinander zu halten sind und die, beiläufig
erwähnt, in der Wirklichkeit gar nicht so

herumständen, ist das Ziel gegen das geschossen werden

soll überdies schwer sichtbar und lässt sich

schwer prägnant bezeichnen, ist daher die

Verwechslung mit einem andern leicht möglich, so

wird durch alle diese Erschwerungen die geringe
Entwicklung zur Konzentration auf Befehl und

Aufgabe nicht gefördert, sondern vermindert. Das erste
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